
 

FAQs für Mitarbeiter*innen 

Zusammengestellt von den Personalräten 

 

 

Darf ich für Ausdrucke und Postversand kurz an die Hochschule kommen? 

Ja, aber Kontakte zu anderen möglichst vermeiden. 

 

Mitarbeiter*innen sollen im Home-Office arbeiten. Wenn jemand aber zur HS 

fahren muss, weil er/sie noch Unterlagen etc. für seine Tätigkeit im Home-Office 

benötigt, ist er/sie dann versichert? Gilt das trotz HO-Anweisung als Arbeitsweg? 

Ja, wenn die Unterlagen wirklich unbedingt in nicht digitaler Form gebraucht werden, gilt 

die Fahrt wie sonst auch als Arbeitsweg. 

 

Dürfen Meetings noch stattfinden? 

Nach Möglichkeit sollten Meetings nur digital stattfinden.  

 

Kann ich als Elternteil eines Kita-Kindes/ Schulkindes unter 12 Jahren bis zur 

Wiedereröffnung der Kindergärten Schulen im Homeoffice bleiben?  

Zurzeit arbeiten alle Mitarbeiter*innen der Hochschule in unkritischen Funktionen im 

Home-Office. Das gilt vorerst bis zum 19.4.2020 (Stand 17.3.2020)  

 

Wird bereits an Lösungen gearbeitet, wie man Mitarbeiter*innen das Arbeiten 

von zu Hause ermöglichen kann, die nicht im Besitz eines Dienstlaptops sind? 

(auch Nicht-Führungspersonen) 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen die Dienstleistung im Wege des Homeoffice 

nicht möglich ist, werden von der Dienstleistungspflicht entbunden (siehe Erlass vom 

14.3.2020) 

 

Ich gehöre zu einer Risikogruppe. Ist Home-Office auch über einen längeren 

Zeitraum (mehrere Wochen) ohne besondere Ausnahmegenehmigung möglich? 

Aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastete Mitarbeiter*innen sind auf jeden Fall in 

das Home-Office zu entsenden. Aber auch das gilt vorerst nur bis zum 19.04.2020 (siehe 

Erlass vom 14.3.2020) 

 

 



   

 
 

Muss ich für jeden Tag genau meine zu Hause geleisteten Arbeitszeiten über 

NovaTime nacherfassen?  

Seit dem 16.03.2020 muss nicht mehr gestempelt werden bis zum 19.04. Wir gehen für 

alle bis auf Weiteres von ihrer Regelarbeitszeit aus. An einer technischen Umsetzung 

wird gearbeitet. 

 

Wie kann man, wenn man nicht mehr vor Ort ist, eine Telefonumleitung 

einrichten? 

Gar nicht. Zur Umleitung braucht es die geheime, persönliche PIN. Ist auch laut Mail der 

Kanzlerin vom 17.03.2020 nicht notwendig. 

 

Gibt es für bestimmte Personen Anwesenheitspflicht an der Hochschule? 

Nur für die Personen in unverzichtbaren Funktionen und auch da nicht länger als 

unbedingt nötig. 

 

Wie kann ich von zu Hause auf das Laufwerk der Hochschule zugreifen, um auf 

meine Dateien zugreifen zu können? 

Nur über einen VPN-Zugang. Die Zugänge an der Hochschule sind jedoch beschränkt. 

 

Wie sollte ich mich als Partner*in einer Person, die der Risikogruppe angehört, 

verhalten? 

Die Hochschule hat für alle Home-Office angeordnet, um Kontakte zu verringern. Weitere 

Informationen zu persönlichen Verhaltensweisen liefert das Robert-Koch-Institut. 

 

Werden die geplanten Vorstellungsgespräche für künftige Mitarbeiter*innen 

stattfinden?  

Nein, diese wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Neueinstellungen werden ja nach Stand des Verfahrens bearbeitet. 

 

Ich bin jetzt außerhalb Flensburgs und schaffe es nicht von extern eine 

Bandaufnahme zu machen. Kann es auch ohne gehen? 

Das muss auch ohne gehen! Es steht in keinem Verhältnis, sich in den Zug setzen um 

eine Bandaufnahme aufzusprechen. Alle sind per Mail erreichbar und wir arbeiten ja alle 

daran, Kontakte zu minimieren. 


